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Ignes War 2⁰ welche dem berühmten Gründer der Seminarien in FrankreichOlier die Gnade der Bekehrung erwir und en ſie in ſein Apoſtolat eingeführthat. (Geboren 1602, geſtorben 1634 bn geſchrieben nd gut überſetzt.Leben und Wirken der gottſel. Mutter M A Joſepha 8

ſuLindmayr, Unbeſchuhte Carmelitin im Dreifaltigkeitskloſter Iun München. on
Franz Nock O Puſtet In Regensburg. 1882 492 Seiten. Preis

broſchiert M 1.56  — Die hier gegebenen Mittheilungen über Leben, Tugendenund Wirken der ehrw Carmelitin (geboren 1657), dieſer großen Wohlthäterin
der armen Seelen, ſind ihren eigenen Aufſchreibungen entnommen. Schauplatzihres eiligen Wandels var Bayern

Lebensgeſchichte der ehrw Dienerin Gottes lnna Maria Taigi(1769—1837). on hili Balzofiore, Conſultor der Congregation der
Biſchöfe Aus dem Italieniſchen von Onl Wimmer Abt 3St. Vinceent. Zweite Auflage Puſtet in Regensburg. 1873 20 135 Seiten.
Preis broſchiert M Auf dieſe Lebensbeſchreibung legen bir deshalb be⸗
ſonderen Wert, eil ſie von einer Frau andel aus dem Volke: ſie war Gattin,
Mutter, auf Arte Arbeit angewieſen, mit Kränklichkeit behaftet, und doch
reichte ſie eine ſo hohe Stufe der Heiligkeit, daſs ſie eit und Tet bekannt,ſelbſt un den höchſten Ständen hoch verehrt und nach ihrem ode durch Wunder
verherrlicht worden iſt.

Maria Felieia Orſini (Herzogin ontmoreney). V Lebensbild von
Fr. obn Hoffnaa Auer V Donauwörth. 1883 120 183 Seiten Preis
gebunden M. Für Kreuzträger eine vorzügliche ehrſchule Wahre Liebe
3u Gott macht das menſchliche Herz übermenſchlich QA für die trübſten Stunden;
das ehr M Orſinis Beiſpiel Ein eminentes ern für Erwachſene.

Die ſelige Königstochter Agnes von Böhmen Ind die letzten Pre—
misliden. Ein hiſtoriſche Zeit und Sittengemälde aus dem Jahrhundert

Nðᷓu

lius Glaubrecht. Manz un Regensburg. 1874 8⁰ —  DI  * Seiten
Preis broſchiert M 2.70 Da Agnes nicht O5 durch ihre Tugend hervorragte,
ſondern auch auf die öffentlichen Angelegenheiten ihres Landes einen nachhaltigen
Einfluſs ausübte, gewähr Q5 Buch nebſt der Erbauung auch geſchichtliche Be⸗
lehrung.

Paſtoral⸗Fragen und ⸗Tfülle.
(Sanierung einer wegen unehrbarer Schwäger⸗
ungiliigen Ehe.) Caja benutzt die Anweſenheit eines

fremden Bei  ater dazu, dieſem eine jahrelang verſchwiegene
unde beichten. Vor threr Heirat mit Titus hat ſie ſich nicht
nur mit dieſem, ondern auch mit deſſen Bruder Sempronius Ver⸗
ündigt und meint ſelbſt das er Kind ruhre nicht von threm Ehe⸗
gatten, ondern von deſſen Bruder her Da Caja betreffs der
Giltigkeit threr Ehe keinen Zweifel äußert, abſolviert der Beichtvater
ſie mit der Mahnung, ſie mo ſich vorbereiten, nach einem
onate bei ihm eine Generalbeicht abzulegen. Unterdeſſen recurriert
der Beichtvater das Ordinariat Befugnis zu den nöthigen
Dispenſen. Da EL noch keinen Beſcheid erhalten hat, erſchie EL
Uunter einem Vorwand die Lebensbeicht der Caja auf einen Monat
ſpäter Doch von Seiten des Ordinariats iſt noch immer kein Be⸗
cheid eingelaufen. Der Beichtvater nimmt alſo die Lebensbeicht der
Caja entgegen; und da (v auch jetzt glaubt, dieſelbe ſei betreffs der
Giltigkeit threr Ehe bond fide. berührt ETL gar nicht die Folgen der
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vorehelichen Sünden und entläſst das Beichtkind In Frieden. ſt
die Handlungsweiſe des Bei  ater 3u illigen?

Löſung Die Giltigkeit der Ehe zwiſchen Caja und Titus
iſt nicht die einzige Schwierigkeit. Es ergibt ſich auch eine andere
aus dem mſtande, daſs Caja meint, da Kind, das ſie dem
tu eboren hat, ſei nicht Kind des tu Es räg ſich ob Caja
auch da noch étwas gutzumachen habe Keinenfalls iſt ſie gehalten,
dem Titus davon zu agen; dadurch würden Güter höherer
Ordnung In rage geſtellt und geſchädigt Der gute Ruf der Caja
und der heliche Frieden würden eſtört, vielleicht wären gar öffentliche
Schande und öffentliches Aergernis die olge Aber hat Caja nicht
etwa pecuniären Schaden gutzumachen und Iu verhüten, der dem tu
durch die Erziehung eines fremden Kindes erwächst und der ſpäter
den rechtmäßigen Tben ur Verkürzung thre Erbtheils wird Fu⸗
gefügt werden? Wenn Caja er iſt ber die Vaterſchaft des Kindes,
dann würde ſie freilich, ſoweit * ihr, ohne ſich und thren Ruf
In Gefahr àu bringen, möglich iſt, dazu gehalten ſein. —2

ſt ſie jedo
nicht Er ondern hat ſie Wahrſcheinlichkeitsgründe, dann,
laube ich, kann man ſie 3u nichts verpflichten, nachdem einmal der

eabſ

Uſs mit Titus ſtattgefunden hat Die Thatſache der Schädigung
teht nicht feſt, alſo auch nicht die Pflicht einer Entſchädigung.

II ehen wir zur rage betreffs der Giltigkeit der Ehe ber Da
iſt * zweifellos, daſs die Ehe ungiltig iſt wegen des erſten Grades
der Schwägerſchaft In der Seitenlinie. Beim Dispensgeſuch waäre
dies auch das einzige Hindernis, welches anzugeben Are. Freilich
läge, ſoweit eine erſündigung mit itu ſpäter Tfolgte, als mit
dem Bruder, auch die inCestuosa COpula inter 8DO vor, wie—
wohl nur von Seiten der Caja formaliter inestuosg. Vor Juni
1885 0  6 eS Bedenken machen können, ob nicht beim Dispensgeſuch
auch dieſer Inceſt anzugeben wäre, damit die Dispens giltig er⸗

theilt würde; für ern heutzutage einzureichendes Dispensgeſuch iſt die
Erwähnung dieſes Umſtandes er nicht mehr erforderlich. Uebrigens
dürfte dieſelbe In einem Falle, wie vorliegender, ſchon durch Er⸗
wähnung des Vollzuges der illegitimen Ehe erledigt ſein

Der Beichtvater andelte nun ganz recht, daſ 4 die Caja für
ſpäter wieder ſich beſchied und unterdeſſen die Dispensbefugnis
einkam, ami alsdann die Caja von der Ungiltigkeit threr Ehe
benachrichtigen, ihr aber zugleich die Dispens vom Ehehindernis EL:

heilen und ſie anleiten könne, von nun die Ehe giltig 3 machen
Auch darin andelte EL recht, daſs die Caja bis da in Hona fide
ließ, enn EL dieſe bona Hdes In der That mit Grund Unterſtellte.
0 ſie aber von V Ungiltigkeit der Ehe gewuſést, dann ware

allerdings in erſter Linie die Pflicht für ſie ageweſen, ſich dem
ehelichen (ben bis zur eingelaufenen Dispens und der daraufhin
erfolgten Revalidation der Ehe entziehen. Allein das iſt für die
Frau meir enn Fall moraliſcher Unmöglichkeit; ſie würde ſich der
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größten Gefahr und dem ärgſten Verdacht ausſetzen. wird Aher
[lSdann ni anders übrigbleiben, als daſs der Beichtvater von
der Anſicht ebrau mache, In einem ſolchen 0 höre das kirchliche
Geſetz des trennenden Ehehinderniſſes auf, und daſs er die Pönitentin
anweiſe, durch erneuten Conſens jetzt die Ehe giltig machen enn
eben möglich, E olle ſie dem Manne Unter irgend einer Orm Be
denken die Giltigkeit der Ehe mittheilen und mit ihm zuſammen
den Eheconſens mneuern; gehe das nicht, ſo olle wenigſtens ſie für
ſich ES thun Größerer Sicherheit halber müſste jedo rotzdem vom
Bei  ater noch die kirchliche Behörde hier die heilige
Pönitentiarie recurriert werden, amt eine örmliche kirchliche
Dispens ſtattfände, und zwar, weil eine wiederholte Conſens⸗
erneuerung, zuma von Seiten des annes, unthunlich wäre, eine
Dispens Der modum sanationis IN radice. oder wenigſtens eine
Dispens ohne eventuelle Conſenserneuerung des unſchuldigen Theils.

Doch, un unſerm Fall, hat a, und zwarv mit Recht, der Beicht⸗
ater die Caja In ona fide elaſſen, und will erſt ſpäter zur Be
reinigung der Angelegenheit reiten. Er that zu dieſem gut
daran, ans Ordinariat zu ſchreiben und die Caja für ſpäter behufs
egung einer Lebensbeicht wieder beſtellen vorausgeſetzt, daſs
ETL ſchon ogleich die ſacrilegiſch abgelegten Beichten wiederholen und
gutmachen ließ Daſs das Ordinariat vermöge ſpecieller Privilegiendie Dispens ertheilen konnte, dürfte wohl Unterſtellen. Wo aber
nach einem Monat eine Antwort nicht eingelaufen war, that der
Beichtvater nicht gut daran, noch einen zweiten Ona warten,
ohne von beim Ordinariat Aufſchluſs zu bitten 0
eLr den Fall ogleich richtig dargeſtellt, ſo ſtellte dieſer ſich dem Or⸗
dinariat ſofor als eln dringlicher Fall vor, und das Ausbleiben der
Antwort konnte der Beichtvater ſich vernünftigerweiſe nUur erklären
durch irgend einen unglücklichen Zwiſchenfall ſei * Vergeſſen, ſeiAbhandenkommen des Briefes oder dergleichen. egen Ende des
weiten obnate c EL nicht nur vom Ordinariat aus, ondern
auch von Rom Aus (der Pönitentiarie) mehrmalige Antwort Aben
können und regelrecht gehabt aſs EL alſo vor erlangter Dispens⸗efugnis zur Entgegennahme der Lebensbei der Caja ſchritt, kann
nicht gerade gebilligt werden. Wo aber einmal die Lebensbeichtentgegennahm, und die Caja bezüglich der Giltigkeit der Ehe bonda
fide fand, da durfte EL dieſe bond Hdes jetzt noch nicht ſtören,ſich aber den Weg offen laſſen müſſen Um mit Caja einer
pätern Beichte noch wieder prechen zu können. Er 0 alsdann,
ſei * beim Ordinariat, ſei eS bei der römiſchen Pönitentiarie, das
Dispensgeſuch müſſen Die 0  ma 0 ETL zweifelsohneerhalten.

III Allein, geſetzt der Beichtvater hat einmal o gehandelt, wie
der Gewiſſensfall Unterſtellt: Was iſt jetzt zu un enn der be⸗
treffende Beichtvater die Caja nicht, oder iſt ETL nicht In der Lage,



631

ſie 1e wieder als Beichtkind zu treffen: ſo iſt praktiſch nichts zu thun
als Caja einfachhin der bonda fides. und die Sache der göttlichen
orſehung überlaſſen Möglich ware eine eigentliche sanatio IN
dice von Seiten Roms, der Beichtvater lann Unter Darlegung des
ganzen Sachverhaltes und ſeines einmaligen erfolgloſen Recurſes
eine olche einkommen; ob aber Rom dieſe gewähren oder nicht viel⸗
mehr vorziehen wird, die putativen eleute un bona fide zu laſſen,
dürfte zweifelhaft ſein Beſonders waäre eine sanatio Iu radicee nicht

hoffen, wenn man nicht die Sicherheit geben önnte, daſs der
putative Ehemann niemals In Kenntnis der Sünde der Caja und
der dadurch veranlaſsten Ungiltigkeit der Ehe kommen würde Wäre
eine ſolche Kenntnisnahme nicht moraliſch ausgeſchloſſen: ſo waäre eine
Löſung der Ehe, von deren Rehabilitierung man 10 nichts wuſste,
auch nicht ausgeſ

oſſen, und die sSanatio IN radice würde erſt recht
der Anlaſs vielem Cbe werden. Kennt aher der Beichtvater
die Caja und kann EL ſpäter die Angelegenheit irgendwie wieder bei
ihr berühren: dann ollte ETL möglichſt bald durch Recurs die
heilige Pönitentiarie Dispensbefugnis auch jetzt noch einkommen,
doch mn der Weiſe, daſs Rom die Conſenserneuerung des Mannes
nicht fordere Heutzutage pfleg die heilige Pönitentiarie ſchon in der
Dispensbewilligung eine diesbezügliche Quſe machen, daſs man
I6m Nothfalle von der Conſenserneuerung des unſchuldigen Theils
abſehen könne; beſſer jedoch iſt ES, beim Geſuch formell darauf auf⸗
merkſam zu machen, deſto ſicherer dieſe ausgedehntere Vollmacht
3u erhalten. (Vergl Theol IOTL. II U. 826 und 827

Exaeten (Hollan Profeſſor Auguſtin Lehmkuhl
II (Meſsſtipendium.) In einer iſt ES Herkommen,

daſs als Stolarien bei Exequien von Erwachſenen zehn Mark be⸗
3⁴ werden ohne Ausſcheidung der axe für die Beerdigung und
des Stipendiums für den Leichengottesdienſt. Wenn aber einem
und demſelben Tage mehrere Exequien zu halten ſind, ſo wird für
die betreffenden Verſtorbenen nUuLr ern gemeinſamer Gottesdienſt 9e⸗
halten. Es rag ſich ob dann gleichwohl die Stolgebür von

je zehn QLr für jeden Verſtorbenen percipiert werden ar
Löſung. iſt nie rlaubt, mehrere Meſsintentionen, deren

jede Unter Verabreichung eines beſtimmten Meſsſtipendiums rbeten
worden iſt, durch eine Meſsapplication perſolvieren. Es hat zwar
jede heilige Meſſe als ern und dasſelbe er mit dem Kreuzesopfer

ſich unendlichen Wert, und ihre Früchte enügen allen Anliegen
aller Glieder der e. inſoferneI als der principale Opfer⸗
prieſter alle ſeine Verdienſte un jeder eiligen en Gläubigen
zuwendet. Allein * iſt auch die Meinung nicht unbegründet, jede
einzelne heilige Meſſe obgleich von unendlichem erte ſich werde

Gottes en dem, für welchen ſie appliciert wird, nur in
beſchränktem Maße fru  ar, und ES habe deshalb jener, der allein


